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Regeste
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG). Rückzug der Beschwerde.
Erwägungen
E. 8
Januar 2015 die rechtshilfeweise Herausgabe des Polizeirapports samt Proto- koll der Einvernahme von B., des Vollzugsberichts samt Protokoll der Einvernahme von A. und der Sicherstellungen gemäss Sicherstellungsprotokoll der Kantonspo- lizei Zürich und der Kantonspolizei Obwalden, je vom 11. Dezember 2014, anord- nete (act. 1.1);
- gegen diese Schlussverfügung A. durch ihren Rechtsvertreter mit Eingabe vom
E. 11
Februar 2015 Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafge- richts erheben lässt (act. 1);
- die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 12. Januar 2015 aufgefordert wurde, bis zum 23. Januar 2015 einen Kostenvorschuss von Fr. 4'000.-- zu leisten (act. 3);
- die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 23. Januar 2015 das Gesuch um Fristerstreckung bis 16. März 2015 stellte, welche ihr letztmals bis 2. März 2015 gewährt wurde (act. 4);
- mit Schreiben vom 24. Februar 2015 die Beschwerdeführerin darum bat, es sei ihr die Fristerstreckung doch noch für eine etwas längere Zeit zu gewähren als nur bis zum 2. März 2015 (act. 5);
- mit Schreiben vom 25. Februar 2015 der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde, dass gestützt auf ihre Vorbringen vorliegend kein Anlass für die Gewährung einer Notfrist bestehe, weshalb ihr Fristerstreckungsgesuch ablehnt wurde (act. 6);
- noch vor Ablauf der Frist zur Leistung des Kostenvorschusses die Beschwerde- führerin durch ihren Rechtsvertreter mit Schreiben vom 27. Februar 2015 erklären liess, sie ziehe ihre Beschwerde zurück (act. 7);
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- das Beschwerdeverfahren daher zufolge Rückzugs der Beschwerde als erledigt abzuschreiben ist;
- die Beschwerdeführerin, die ihre Beschwerde zurückzieht, grundsätzlich als unter- liegende Partei zu gelten und folglich gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b und Art. 37 Abs. 2 lit. a StBOG die Gerichtskosten zu tragen hat (Ent- scheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.4 vom 6. März 2007 und RR.2007.70 vom 30. Mai 2007);
- die Beschwerdeführerin durch ihren Rechtsvertreter ihren Rückzug der Be- schwerde vorliegend zwar damit begründen liess, die Beschwerdegegnerin habe "aufgrund der antragsgemäss erfolgten Siegelung am 25. Februar 2015 eine ab- geänderte Schlussverfügung erlassen" (act. 7); sie ihrer Rückzugserklärung aller- dings weder die "abgeänderte" Verfügung noch andere Unterlagen beilegen liess, welche ihre Darstellung stützen würden;
- bei dieser Aktenlage die Beschwerdeführerin nach wie vor als unterliegende Partei zu gelten hat und kein Anlass besteht, ihr die Gerichtskosten vollständig zu erlas- sen;
- die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 300.-- anzusetzen ist (vgl. Art. 8 Abs. 3 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Ge- bühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren; SR 173.713.162).
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